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SCHREIBEN DER AUF DER TAGSATZUNG ZU LUZERN VERSAMMELTEN GESANDTEN
DER IV KATH. ORTE [V AUSG. SZ ] AN SCHULTHEISSUND RAT
VON BERN1

EA VI 1 , 294 Cf AH 27/91

"Weit under dev Zeit , das von unnseren Herren unnd Oberen zuo Uech unnseren

G. L . A . E . wie aueh beiden . . . Stetten Basell unnd Schaffhausen Jre Deputat¬

schafften [ = Gesandtschaften der obigen IV kath . Orte nach Bern , Basel und

Schaffhausen ] abgeordnet warent [ - das Ganze ist in Zusammenhang mit dem

Artherhandel zu sehen - ] , unns üwere sub dato 8 . dis üwers Calenders abgeloff¬

ne schreiben zuokommen , hat sich nit wol füegen können , wie ihr ohne Zweifelt

auch Selbsten werdent befunden haben , üch alsbald mit begerter schrifftlicher

andtwort vor der Zuorugkkunfft unnd relation unnserer Ehrengesandten zuo ent¬

sprechen , umb welcher befürderung willen wir unns allharo zuosamen verfüegt,

unnd also die Zeit erreicht , dass zuogleich unnsere versante Rähtspottschaff¬

ten , so erst vorgesteren widerumb angelangt , Jre relation ablegen können,

wölliche under anderm obbedeütem üwerem schreiben gemähs mitgebracht , dass

unnsere Abgesandte uff den fürgeschlagnen 28 . /18 . dis widerumb [ auf die Tag-
$

Satzung ] nacher Baden mit volkommen gwalt erschynen sotten.

Nun gebent wir Eüch . . . hierüber best wolmeinlich zuo vememmen , unnd stel-

lent in üwers vorsichtige bedencken , was für ein Kurtze unnd wenige Zeit -unns



73/47 A

hierzuo übrig , unnd das eben bei etwelchen ohrten under unns , nebent dem die

Heilige Wienacht - Fest eingefallen , die gewöhnliche Regiments Enderungen mit

gewüssen darbei einlauffenden Umbstenden zuo vollfüehren sind , dessen alles

aber ungeacht , haltent sich unnsere Herren unnd Oberen in so grosser begird

auff , zuo dem gmeinen besten unnd unnsers Eidtgnossischen allgemeinen Frid

unnd ruow stants Conservation unnser möglichstes bestendig unnd unablässlich

beizuotragen , dass sy glegenheit machen werdent dise vorgeschlagne Badische

Tagleistung ( ob schon etwan der erste Tag wegen des gar zuo kurtzen Termins

nit möchte erreicht werden ) us ihren mridtlen in der ustrukenlichen Meinung

unnd Limitation besuochen zuolassen , das Unns wider Pündt Vertrag unnd Landts-

friden [ von 1531 ] des gleichen unsere Religion auch wolhergebracht en Hochheit,

Recht unnd Freyheiten halber nützit zuogesuocht noch angemuodtet werde , an

welchem allem wir unns ieder Zeit , wie billich unnd recht ist , halten , dem

selben auch durch us treüwlich nachkormen wollent , gestalten allemechst zuo

Baden in mehrerem Vertrauwlich unnd Eidtgnossisch soll erklährt werden . Was

dann auch üweren wind unseren G. L . A . E . [ Bürgermeister und Rat ] der Statt Zü¬

rich wegen gemeiner Regierungs geschefften , wie sich in terminis generalibus

vermercken lassen , möchte angelegen sein , ist man erpietig die selben in Jren

besonderen unnd specialischen Eigenschafften zuo vemermen , darüber als dan

bei unnseren Herren unnd Oberen nit erwinden wirdt umb die Wenige Sachen , so

noch nit entscheiden old gnuogsamb erlüteret , das nohtwendige unnd gebürende

einsehen zuo ordenlicher Erörterung wie auch volkomner Beruwigung nach Jnhalt

Landtsf ridens , Autentischer Verträgen unnd Abscheiden gebürend Walten zuo¬

lassen , nicht zweiflende es werde in dem ein unnd anderen bey Euch unnd übri¬

gen . . . Ohrten ein gleiche Meinung unnd verstand haben.

Unnd weil vorgedachte unnsere aller Jüngst bei Uech geweste Abgesandten unns

vorus höchlich angerüombt unnd gelobt , was für vilfaltige Ehren , fründtschafft

unnd pundtswilligkeit Jnen bewisen unnd erzeigt worden , habent wir üch nebent

gantz fründt - Eidtgnossischer unnd hocher dancksagung zuo versicheren , dass

unsere Herren unnd Oberen wie auch wir für unnsere persohnen beflissen sein

werdent möglichster Reciprocation unnd Widergeltung abzuoliggen , wo sich die

occasion zuotragen würdt . Jnmidtelst aber wollent wir den Allmechtigen Gott

. . . anruoffen unnd pitten , unnsere Consilia allerseits bei diser vorstehenden

Zuosamenkunfft dergestalt zuogesegnen unnd verleiten , das die selben von un¬

sere allgemeinen Lieben Vatterlandts wolgedyen usschlagen mögent " .

1 ) Einer der Zuger Tagsatzungsgesandten war Beat II . Zurlauben , s . EA VI
1 , 293 (Nr . 168 ) . Vorliegendes Dokument trägt die "Nr. 2 ", s . dazu auch



AH 73/47 Anm. 1.
2 ) vgl . EA VI 1 , 287 . Gesandter nach Basel und Schaffhausen war nebst Seba¬

stian Peregrin Z w g e r auch Beat II . Zurlauben , vgl . Gauss , Stöcklin/
Wettstein 396.

3 ) vgl . EA VI 1 , 295 (Nr . 169 ) . Gesandte sind keine angegeben.

Kopie , gleiche Hand wie AH 73/47 , wohl von der Kanzlei Luzern für Beat II.
Zurlauben bestimmt . - AH 73 , 113
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